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Diskussion 

zu den Referaten von Andreas Bohrer und Patrick Warto 

Jakob Hahn 

Die Diskussion zu den Referaten von Andreas Bohrer und Patrick Warto zum 
Thema „Haftung inländischer Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen 
im Ausland“ leitete Hans-Ueli Vogt. Das Plenum diskutierte das Thema aus 
rechtspolitischer Sicht (I.) und befasste sich mit der Frage der Zurechnung 
des Verhaltens von Tochtergesellschaften und Zulieferern (II.) sowie der 
deliktsrechtlichen Haftung de lege lata (III.). Daneben kam die Rechtslage in 
Frankreich kurz zur Sprache (IV.). Abschließend bezogen die Referenten 
Stellung (V.). 

I.  

Eine Schweizer Teilnehmerin wies darauf hin, dass sich in der Diskussion 
eine neue Dogmatik entwickle. Nach klassischem Verständnis verpflichteten 
Menschenrechte nur den Staat, der allein zu ihrer Durchsetzung berufen sei. 
Nunmehr lagere man diesen originär staatlichen Belang der Durchsetzung 
von Menschenrechten auf Private aus. Eine Rechtfertigung für diese Ver-
schiebung biete der Effizienzgedanke: Da die Unternehmen in einem engeren 
Bezug zu den Menschenrechtsverletzungen stünden und größere Einflussmög-
lichkeiten auf ihre Tochtergesellschaften und Zulieferer hätten, sei es sinnvoll, 
auch ihnen die Durchsetzung von Menschenrechtsstandards aufzuerlegen. 
Damit gingen zwar die praktischen Hürden eines Zivilprozesses einher, doch 
würden immerhin bedeutende Fälle so noch zu Gericht gelangen. Dass die 
Wirkung von Menschenrechten im Horizontalverhältnis eine Besonderheit 
sei, betonte auch ein anderer Diskutant aus der Schweiz. Im Grundsatz bän-
den Menschenrechte nur staatliche Hoheitsträger, erst durch staatliche Norm-
setzung würden auch Unternehmen zu ihren Adressaten. Im Übrigen liefe der 
Ansatz, inländische Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen Dritter im 
Ausland haftbar zu machen, auf eine extraterritoriale Geltung nationalen 
Rechts hinaus. 

Eine österreichische Diskutantin teilte die Analyse, dass es sich bei dem 
Modell um einen Rückzug des Staates aus seiner Rolle als Wahrer der Men-
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schenrechte handele. Dass es schwierig sei, zwischen leichten und gravieren-
den Menschenrechtsverletzungen zu unterscheiden, sei jedoch kein Grund, 
bei schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen von einer Verfolgung 
abzusehen – etwa bei Formen moderner Sklaverei. 

Ein deutscher Teilnehmer zeigte sich eher skeptisch gegenüber der Notwen-
digkeit einer Rechtsdurchsetzung durch Private. Soweit ein wirksamer Schutz 
von Whistleblowern bestehe, sei die Effektivität der public enforcements nicht 
zu unterschätzen. 

Ein anderer deutscher Teilnehmer gab zu bedenken, dass bei dem Verständ-
nis der Menschenrechte selbst unter anerkannten Demokratien verschiedene 
Maßstäbe gelten würden. Anders als in Deutschland gelte etwa in den USA 
oder in skandinavischen Ländern die Verherrlichung des Nationalsozialismus 
als von der Meinungsfreiheit geschützt. Als weitere Möglichkeit der Rechts-
durchsetzung führte er das Wettbewerbsrecht ins Feld. Würden im Inland 
Produkte auf den Markt gebracht, die unter Verletzung von Menschenrechts-
standards hergestellt worden sind, sei eine Abmahnung durch Wettbewerber 
erwägenswert. 

Ein weiterer deutscher Teilnehmer skizzierte Wege, die aus den befürchte-
ten drakonischen Haftungsfolgen für die Organe inländischer Gesellschaften 
herausführen könnten: Einerseits sei an rechtfertigende Pflichtenkollisionen 
zu denken, andererseits an eine Erstreckung der Business Judgement Rule auf 
die Legalitätspflicht. 

II.  

Ein Schweizer Diskutant erkundigte sich, ob eine Haftung auch greife, wenn 
ein inländisches Unternehmen Geschäftsbeziehungen zu einem ausländischen 
Staat unterhielte, der Menschenrechte verletzt. Zu denken sei etwa aktuell an 
die Türkei. 

Eine Schweizer Teilnehmerin gab zu bedenken, dass sich die Zurechnungs-
kette der Menschenrechtsverletzungen nahezu beliebig weit ausdehnen lasse. 
Letztlich könnte man bis zum Konsumenten gelangen, der mit seiner Kauf-
entscheidung mittelbaren Einfluss auf Menschenrechtsverletzungen nehme. 
Freilich sei es nicht effizient, bei diesem Akteur mit rechtlichen Sanktionen 
anzusetzen, da seine Einflussmöglichkeiten auf die unmittelbaren Menschen-
rechtsverletzer praktisch gering seien. 

Ein österreichischer Teilnehmer erkundigte sich, ob der von der Volks-
initiative zur Konzernverantwortung verwandte Ausdruck des „kontrollierten 
Unternehmens“ ein im schweizerischen Recht etablierter und definierter 
Rechtsbegriff sei. 

Ein deutscher Teilnehmer zog eine Parallele zum europäischen Kartell-
recht. Bei Kartellbußen bestehe seit langem eine Durchgriffshaftung auf die 
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Konzernmutter, auch wenn lediglich Tochtergesellschaften an wettbewerbs-
widrigen Absprache beteiligt seien. 

III.  

Zur Verzahnung mit dem nationalen Deliktsrecht regte eine deutsche Teil-
nehmerin an, die Menschenwürde als sonstiges Recht im Sinne des § 823 
Abs. 2 BGB zu qualifizieren. Schließlich habe die Rechtsprechung auch schon 
das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das nur eine besondere Ausprägung der 
Menschenwürde sei, in den Rang eines sonstigen Rechts erhoben. Weniger 
kritisch als die Referenten beurteilte sie allerdings die Gehilfenhaftung als 
Instrument der Rechtsdurchsetzung. Schließlich kenne diese immer auch eine 
Entlastungsmöglichkeit. 

Auch ein österreichischer Teilnehmer gab eine Anregung aus dem gelten-
den Deliktsrecht. Zu erwägen sei, ob nicht eine Verkehrssicherungspflicht in-
ländischer Unternehmen bestehe, die es ihnen gebiete, dafür Sorge zu tragen, 
dass Tochtergesellschaften und Zulieferer im Ausland die Menschenrechte 
achten. 

Ein Teilnehmer aus Österreich ging auf die von Warto angerissenen As-
pekte des Auswahl- und Organisationsverschuldens ein. Insbesondere in 
US-amerikanischen und kanadischen Handelsverträgen sei es üblich, den Ver-
tragspartner dazu zu verpflichten, darauf hinzuwirken, dass auch seine Zu-
lieferer die Menschenrechte achten. Unternehme dieser keine Maßnahmen zur 
Sicherstellung der Menschenrechte, komme hier ein Verschulden in Betracht. 

IV.  

Eine deutsche Teilnehmerin wies darauf hin, dass ein vergleichbares Gesetz 
in Frankreich1 bereits in Kraft sei. Den Stein des Anstoßes hätten Menschen-
rechtsverletzungen in der Textilindustrie in Bangladesch gebildet, zu deren 
Abnehmern auch große französische Einzelhandelsketten zählten. Das Gesetz 
verpflichtet französische Unternehmen, die entweder mehr als 500 Arbeit-
nehmer im Inland oder mehr als 10.000 Arbeitnehmer weltweit haben, men-
schenrechtsrelevante Risiken in ihrem geschäftlichen Handeln zu identifizie-
ren, gegen Menschenrechtsverletzungen vorzusorgen und hierüber Rechen-
schaft abzulegen. Das Sanktionssystem sei zweigleisig ausgestaltet. Einerseits 
drohe bei einer Verletzung ein Bußgeld von bis zu 10 Millionen Euro, ande-
rerseits eine zivilrechtliche Haftung. Letztere würde sich nach dem allgemei-
                                                                    

1  Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères 
et des entreprises donneuses d‘ordre. 
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nen Deliktsrecht richten. Was das konkret bedeute, sei sehr fraglich. Eine 
Zurechnung des Verhaltens von Tochtergesellschaften und Zulieferern fände 
nicht statt. Die Sanktion durch Bußgeld sei zudem durch die Rechtsprechung 
für nichtig erklärt worden, da der Tatbestand zu unbestimmt sei. 

V.  

Die Antwortrunde eröffnete Bohrer. Zunächst ging er auf die Indienstnahme 
des Privatrechts für öffentliche Zwecke ein. In der Tat könne der Effizienz-
gedanke dieses Vorgehen rechtfertigen, da die Unternehmen größeren Ein-
fluss auf die Einhaltung der Menschenrechte im Ausland hätten als der Staat. 
Man könne dies als Form des Rechtsimperialismus verstehen, letztendlich sei 
es aber eine Wertungsfrage. Schwierig falle die Grenzziehung bei der Zu-
rechnung des Handelns Dritter. Im Grundsatz gelte weiterhin, dass eine juris-
tische Person für eigene Verbindlichkeiten haftet, alles andere sei abermals 
eine komplizierte Wertungsfrage. Bohrer gab zu bedenken, dass eine aus-
ufernde Zurechnung gar kontraproduktiv wirken könne, da inländische Unter-
nehmen dann davon abgeschreckt werden könnten, überhaupt noch Auslands-
geschäfte zu machen. Damit ginge die Möglichkeit, sich ihrer zur Durch-
setzung des öffentlichen Rechts zu bedienen, verloren. Er betonte ferner, dass 
aus der Volksinitiative nur ein Auftrag zur Gesetzgebung folge. Verbesserun-
gen seien im weiteren Verfahren möglich. Insbesondere müsse der Begriff 
des „kontrollierten Unternehmens“ angegangen werden, dessen Bedeutung 
unklar sei, da er im schweizerischen Recht sonst nicht vorkomme. Der An-
wendungsbereich des französischen Gesetzes sei deutlich enger, als der des in 
der Schweiz angestrebten. Es beschränke sich auf große Unternehmen, statu-
iere lediglich eine Verschuldenshaftung und beziehe Zulieferer nur beschränkt 
ein. Die Volksinitiative wolle das Unternehmen hingegen in eine Art Gene-
ralgarantenstellung rücken, auch wenn dessen Kontrollmöglichkeiten begrenzt 
seien, selbst wenn es eine Due Diligence vornehme. Letztlich bleibe die Fra-
ge, ob die zivilrechtliche Haftung der Unternehmen der richtige Weg zum 
Ziel sei. Bohrer gestand ein, dass seine Skepsis überwiege. Es sei zu befürch-
ten, dass die Haftung im Ergebnis lediglich den prozessierenden Anwälten 
nutze. 

Auch Warto ging sehr kritisch auf die Frage nach der Zurechnung ein. 
Diese müsse irgendwo enden, in der Tat solle nicht auch der Konsument 
einbezogen werden. Hier bedürfe es eines klar umrissenen Tatbestands. Die 
grundsätzliche rechtspolitische Notwendigkeit einer Haftung inländischer 
Unternehmen erkenne er aber an. Man müsse bedenken, dass die Verletzung 
von Menschenrechtsstandards durch teilweise immensen Preisdruck provo-
ziert werde. Den Hinweis auf das französische Recht nahm er interessiert zur 
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Kenntnis. Bei dem europäischen Kartellrecht handele es sich jedoch um eine 
Sonderkonstellation, die sich nicht ohne weiteres auf die Haftung für Men-
schenrechtsverletzungen übertragen lasse. Abschließend gab Warto zu be-
denken, dass die Ausgangsprämisse, dass das eigene Recht dem Recht der 
Länder, in denen die Menschenrechtsverletzungen stattfinden, überlegen sei, 
in dieser Pauschalität nicht zutreffe. Zumindest für Länder, die dem Rechts-
kreis des common law angehörten, müsse diese Annahme überdacht werden. 
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